
 

Anlage 1 zur Absichtserklärung 

vom 01.12.2017 

 

VERTRAG Nr. ________  

über die Dienstleistungen im Bereich einer ganzheitlichen Begleitung des Produktionsaufbaus für  

 

Stadt (Город) ____________________  den (число)_____. ____________ 

 

    Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung  , im Weiteren „Auftraggeber“, vertreten  

durch ___________, handelnd aufgrund der Satzung, einerseits, 

 und  

___________________________________________, im Weiteren „Auftragnehmer“, vertreten durch 

_________________________, handelnd aufgrund ____________________________________, 

andererseits, bei gemeinsamer Erwähnung „Parteien“ genannt. 

1. Vertragsgegenstand  

 

1.1. Gemäß diesem Vertrag beauftragt der Auftraggeber den den Auftrag annehmenden Auftragnehmer 

mit der Beratung, Organisation und Implementierung des Produktionsbetriebs für  produkte (im Weiteren 

„Produkte“ Anlage 1) auf dem Gebiet des Auftraggebers  und der Auftraggeber verpflichtet sich, die 

Leistungen des Auftragnehmers gemäß den Bedingungen und Fristen nach diesem Vertrag zu bezahlen.  

1.2. Die Anforderungen an die Herstellungsbedingungen, Technologie und Qualitätsstandards sind in der 

Anlage 1 zu diesem Vertrag festgelegt.  

1.3. Im Rahmen seiner Leistungen erfüllt der Auftragnehmer seine Verpflichtungen in Ansprache mit 

weiteren beteiligten Fachleuten wie Fachplanern und Fachleuten, die mit dem Umbau und Modernisierung 

des Produktionsgebäudes beauftragt sind.    

1.4. Nach diesem Vertrag stellen die gemäß Zi. 1.3. dieses Vertrages zu erbringenden Leistungen eine 

Gesamtheit von miteinander verbundenen und im Rahmen der Kommunikation abgestimmten Handlungen 

dar und haben zum Ziel:  

- Produktgruppen, die für die erste Produktionsphase vorgeplant sind, zu entwickeln; 

- das Gebäude für die Produktherstellung umzubauen; 

- den Herstellungsprozess vorzubereiten und zu organisieren; 

- das Qualitätsmanagement und die Qualitätskontrolle sicherzustellen.  

1.5. Im Rahmen dieses Vertrages erlangt der Auftragnehmer keine Urheberrechte und kein geistiges 

Eigentum - alle Rechte auf die Ingenieur- und Architektenprojekte, Businessplanung und ihre Bestandteile, 

einschließlich der im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Parteien entstehenden Ingenieur- und 

Betriebslösungen, bleiben beim Auftraggeber, soweit abgerechnet und bezahlt.  

 

2. Rechte und Verpflichtungen der Parteien  

 

2.1. Im Rahmen der Erfüllung seiner Verpflichtungen nach diesem Vertrag ist der Auftragnehmer 

verpflichtet: 2.1.1. Eine verantwortliche Person mit Angabe der folgenden Daten zu bestellen: Name, 

Telefonnummer: ???, E-Mail: ???, skype:  

2.1.2. Die Dienstleistungen in vollem Umfang (Anlage 2 Zeitplan für Leistungserbringung und Zahlungen) 

und innerhalb der zwischen den Parteien vereinbarten Fristen (Anlage 2 Zeitplan für Leistungserbringung 

und Zahlungen) zu erbringen.   

2.1.3. Die Rechte des Auftraggebers zu wahren, nämlich die am Bauvorhaben Beteiligten dementsprechend 

zu unterweisen.   

2.1.4. Auf Verlangen des Auftraggebers die erforderlichen Angaben über den Fortschritt des 

Produktionsaufbaus zu machen.  

2.1.5. Die Unversehrtheit der im Laufe der vertragsmäßigen Leistungen erhaltenen und erstellen 

Dokumenten sicherzustellen und diese ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht weiterzugeben. 2.1.6. 

Alle Änderungen, die im Laufe der Erfüllung der vertraglich vereinbarten Verpflichtungen entstehen 

können, mit dem Auftraggeber abzustimmen und diese im Rahmen von Nachträgen zu diesem Vertrag zu 

vereinbaren.  


